
Friedhofsgebührenordnung 
der Katholischen Kirchengemeinde 

St. Martin, Raesfeld 
 
 
Der Kirchenvorstand hat gemäß § 32 der Satzung der kath. Kirchengemeinde St. Martin, 
Raesfeld für den Friedhof St. Martin, Raesfeld in der Fassung vom 14.01.2025 am 
14.01.2025 folgende Gebührenordnung beschlossen:  
 
§ 1 Gebührenpflicht und Gebührengrundsatz 
 
(1) Für die Inanspruchnahme des Friedhofes St. Martin, Raesfeld– einschließlich.  
der sonstigen Bestattungseinrichtungen – sowie für damit zusammenhängende besondere 
Leistungen der Friedhofsverwaltung werden Gebühren nach dieser Satzung erhoben.  
(2) Die Gebühren ergeben sich aus dem Gebührentarif, der Bestandteil dieser 
Gebührenordnung ist. Bei vorzeitiger Rückgabe des Nutzungsrechtes besteht kein Anspruch 
auf anteilige Rückerstattung der Benutzungsgebühren. 
(3) Die Gebührenberechnung erfolgt aufgrund gebührenrechtlicher Grundsätze. 
Insbesondere haben Leistungen des Friedhofsträgers und Gebühren in einem vernünftigen 
Verhältnis zueinander zu stehen. Nach dem Kommunalabgabengesetz NW hat das 
Gebührenaufkommen die Kosten der Einrichtung (Friedhof) zu decken, eine Überschreitung 
soll nicht stattfinden. Die Gebührenkalkulation erfolgt kontinuierlich unter Berücksichtigung 
der ansatzfähigen Kosten.  
(4) Für besondere zusätzliche Leistungen, die in den nachfolgenden Bestimmungen nicht 
vorgesehen sind, setzt die Verwaltung die zu zahlenden Gebühren im Einzelfall nach dem 
tatsächlichen Aufwand fest. 
 
§ 2 Gebührenschuldner 
 
(1) Zur Zahlung der Gebühren gem. § 1 ist verpflichtet, wer selbst oder durch Dritte, deren  
Handeln ihm zuzurechnen ist,  
a) den Antrag auf Benutzung der Bestattungseinrichtung gestellt hat,  
b) den Antrag zu einer Leistung erteilt hat,  
c) das Nutzungsrecht an einer Grabstätte erwirbt,  
d) die Gebühren durch eine gegenüber der Friedhofsverwaltung gegebene oder über 
Beauftragte mitgeteilte Erklärung übernommen hat.  
(2) Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner  
 
§ 3 Fälligkeit der Gebühren  
 
(1) Die Festsetzung der Gebühren erfolgt durch einen schriftlichen Gebührenbescheid.  
(2) Die Gebühren werden mit Bekanntgabe des Gebührenbescheids fällig.  
(3) Unabhängig von einer Anfechtung des Gebührenbescheides durch gerichtliche Klage 
kann die Kirchengemeinde die Gebührenordnung durch die kommunale 
Vollstreckungsbehörde beitreiben lassen.  
 
§ 4 Säumniszuschläge, Kosten, Einziehung rückständiger Gebühren 
 
(1) Werden Gebühren nicht bis zum Ablauf des Fälligkeitstages entrichtet, so ist für jeden 
angefangenen Monat der Säumnis ein Säumniszuschlag von 1 % des abgerundeten 
rückständigen Gebührenbetrages zu entrichten. Abzurunden ist auf den nächsten durch 50 
Euro teilbaren Betrag. 
 





 

 

 

 

 

Gebührentarif zu § 1 der Friedhofsgebührenordnung der Kath. Kirchengemeinde St. Martin, 

Raesfeld für den Friedhof St. Martin, Raesfeld vom . 

 

Folgende Gebühren sind zu entrichten:  

 

§ 1 Grabnutzungsgebühren 

Gebühr für die Überlassung einer Grabstätte. Sie dient der Deckung der anteiligen Kosten 

für Erwerb, Erschließung und Einebnung der Friedhofsfläche sowie für Erstellung und 

Verwaltung der Friedhofseinrichtung. 

 

1. Wahl- und Familiengrabstätten 

a) je Grabstelle        619,- € 

 

b) Beisetzung von Urnen auf Wahl- und Familiengrabstätten  

zzgl. fehlender Nutzungszeit je Grabstelle    125,- € 

 

2. Reihen- und Kindergrabstätten 

a) Für die Bestattung einer Person bis zu fünf Jahren   480,- € 

b) Für die Bestattung einer Person über fünf Jahren   582,- € 

 

3. Urnengrabstätten 

a) Urnenreihengräber       369,- € 

b) Urnenwahlgrab je Grabstelle      372,- € 

 

4. Rasenreihengrabstätten inkl. Pflege durch Friedhofsträger 

a) Für Erdbestattungen                 2.123,- € 

b) Für Urnenbestattungen                      1.340,- € 

 

5. Urnengrabstätte unter Bäumen 

je Stelle inkl. Pflege durch Friedhofsträger             1.090,- € 

 

6. Grabstätten – Ruhegarten inkl. Pflege durch Friedhofsträger 

a) Grabstätten Ruhegarten, Erdbestattung je Stelle 

(auslaufende Grabart, keine Neuvergabe)             4.247,- € 

b) Grabstätten Ruhegarten, Urnenbestattung je Stelle 

(auslaufende Grabart, keine Neuvergabe)             2.689,- € 

 

7. Grabstätten – Ruhegarten mit Abschluss eines treuhänderisch  

verwalteten Dauergrabpflegevertrag   

c) Grabstätten Ruhegarten, Erdbestattung je Stelle   220,- € 

d) Grabstätten Ruhegarten Urnenbestattung je Stelle                     112,- € 

 



 

§ 2 Nacherwerbs-/Verlängerungsgebühren 

1) Verlängerung Wahl-/Familiengrabstätten je Stelle / je Jahr      13,- € 

2) Urnengrabstätten je Stelle / je Jahr           7,- € 

 

3) Grabstätten – Ruhegarten 

a) Verlängerung des Nutzungsrechts Ruhegarten Sarg,  

inkl. Pflege durch Friedhofsträger, je Stelle / je Jahr     158,-€ 

b) Verlängerung des Nutzungsrechts Ruhegarten Urne, 

inkl. Pflege durch Friedhofsträger, je Stelle / je Jahr       99,- € 

c) Verlängerung des Nutzungsrechts Ruhegarten Sarg, 

(mit Treuhandvertrag) je Stelle / je Jahr           9,- € 

d) Verlängerung des Nutzungsrechts Ruhegarten Urne, 

(mit Treuhandvertrag) je Stelle /je Jahr         4,50 € 

4) Verlängerung des Nutzungsrechts Urnengrab unter Bäumen, 

inkl. Pflege durch Friedhofsträger je Stelle / je Jahr         44,- € 

 

§ 3 Unterhaltungsgebühr zur Pflege des Friedhofes  

Die Friedhofsunterhaltungsgebühr dient der Deckung der anteiligen Kosten für die Pflege 

des Friedhofes (bspw. Pflege der Außenanlagen, Instandhaltungskosten, Abfallentsorgung, 

Bereitstellung von Gießwasser) 

1) Friedhofsunterhaltung je Stelle       438,- € 

2) Verlängerung Friedhofsunterhaltung je Stelle / je Jahr      18,- € 

 

§ 4 Bestattungsgebühren 

Die Bestattungsgebühren bestehen aus Ausheben und Verfüllen des Grabes und anteiligen 

Verwaltungskosten 

 

1) Sargbestattungen   

a) Für Verstorbene bis zu fünf Jahren       327,- € 

b) Für Verstorbene über fünf Jahren       545,- € 

c) Für Verstorbene über fünf Jahren mit Erschwerniszulage    600,- € 

Bei einem hohen Aufwand kann die Gebühr auch mit dem damit 

verbundenen Aufwand im Einzelfall berechnet werden.     

2) Urnenbeisetzungen          273,- € 

 

§ 5 Umbettungen und Exhumierung 

Umbettungen und Exhumierungen werden nicht durch die Kirchengemeinde vorgenommen. 

Daher werden die für Umbettung und Exhumierung anfallenden Kosten unmittelbar vom 

beauftragten Unternehmen berechnet. Ein Vertrag kommt ausschließlich zwischen 

Beauftragendem und dem Unternehmer zustande. Die Bestimmung des Unternehmers 

erfolgt im Benehmen mit der Kirchengemeinde. 

 

Albermann, Linda
Schreibmaschine



Stahlhauer, Claudia
Stempel




